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Bemuh~ um Ausdehnun~des Agrarhandels mit Entwicklun~ländern 

Die Handelsbeziehungen auf dem Agrarsektor zwischen der Bundesrepubl ik Deutschland und den 
Entwicklungsländern sind seit Jahren rege. So hat sich die Einfuhr an Agrarerzeugnissen aus die
sen Ländern von 1,27 Mrd. $ im Jahre 1963 auf 1,86 Mrd. $1971 1) kontinuierlich erhöht. Der 
Anteil dieser Einfuhren an der gesamten deutschen Agrareinfuhr aus Drittländern liegt bei 40 %. 

Die deutschen Ausfuhren an Agrarerzeugnissen in Entwicklungsländer sind im Vergleich zur Ein
fuhr verhäl tnismäßig gering. Sie zeigen allerdings eine beachtl iche Zuwachsrate von 41,5 Mill. 
$ 1963 auf 158 Mill. $ 1971. In diesen Zahlen ist die Nahrungsmittelhilfe zur Linderung akuter 
Nahrungsmittelnotstände in den Entwicklungsländern enthalten. Die Bundesregierung leistet diese 
Hilfe aus humanitären GrUnden und aus ihrer Mitverantwortung fUr die Ernährung der Bevölkerung 
in der Dritten Welt. 

Die Außenhandelspolitik der Bundesregierung ist eingebettet in die gemeinsame Handelspolitik 
der Europäischen Gemeinschaften. Im Rahmen dieser Politik wird von deutscher Seite stets auf 
eine I iberale Gestaltung dieser gemeinsamen Handelspol itik gedrängt. Dabei werden alle Bestre
bungen unterstutzt, die auf eine Ausdehnung des Agrarhandels mit den Entwicklungsländern zielen, 

1) Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Außenhandel, Monatsstatistiken • 
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damit die wirtschaftliche Basis dieser Ltinder nachhaltig verbessert werden kann. An einem mög
lichst freizügigen Handel ist unserm Land auch aus eigenem Interesse gelegen. Die Agrarerzeugung 
in den Entwicklungsländern liefert Produkte, die wir benötigen und die zu einem großen Teil in 
keiner Konkurrenz zur heimischen Erzeugung stehen. Konkurrenzprobleme gibt es bei einigen 
landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen, teilweise auf dem Sektor Obst und Gemüse und 
bei Zucker. Diese bestehen jedoch gleichermaßen gegenüber den Agrarexporten aus industriellen 
Drittländern, deren Exportfähigkeit ungleich größer ist. Die Europäischen Gemeinschaften sind 
daher bestrebt, die Stellung der Entwicklungsländer auf den Märkten der Gemeinschaft gegenüber 
den industriellen Drittländem zu stärken. 

In diesem und in den kommenden Jahren werden eine Reihe von intemationalen Verhandlungen ge
führt, die die Außenhandelsbeziehungen sowohl zwischen den Industrieländem als auch zwischen 
den Industrieländem und den EntwicklungslCindern nachhaltig beeinflussen werden. 

Da sind zunl:ichst die bevorstehenden Handelsverhandlungen im GATT zu nennen, deren Ziel die 
allgemeine Ausdehnung des Welthandels ist. Der Agrarsektor ist voll einbezogen. Es werden aber 
die Besonderheiten des Agrarsektors anerkannt. 

Hinzu treten für die Europäischen Gemeinschaften 
die Aufnahme von Verhandlungen über die zukünftige Gestaltung der Beziehungen zu den 
AASM und den im Protokoll Nr. 22 des Beitrittsvertrages genannten Commonweal th-Ländern 
sowie die 

- Vertiefung der Beziehungen zu den Mittelmeerltindern. 

Von diesen teilweise zeitlich parallel laufenden Bemühungen erhoffen sich die jeweils beteiligten 
Entwicklungsländer eine Verbreiterung ihres Handels insbesondere auf dem Agrarsektor. Da viele 
dieser liinder Agrarländer sind, sind für sie die Ergebnisse auf dem Agrarsektor entscheidendes 
Kriterium für den Erfolg. 

2 Tendenzen und Probleme im Agraraußenhandel mit den Entwicklungsländern 

2.1 Verzicht auf Gegenseitigkeit 

In Handelsverhandlungen ist es üblich, vom Grundsatz der Gegenseitigkeit auszugehen. Ohne an
gemessene Gegenleistung gibt es keinen Abschluß. Gegenüber den Entwicklungsländern zeichnet 
sich zunehmend die Bereitschaft der Industrieländer ab, auf die strikte Anwendung der Reziprozi
tät der Zugeständnisse zu verzichten. Dies geschieht in der Erkenntnis: Das wirtschaftl iche Kräfte
verhältnis zwischen IndustrielCindern und Entwicklungsländern ist derartig ungleich, daß nicht die 
Gegenseitigkeit, sondern der Grundsatz der Angemessenheit Anwendung finden muß. 

In der Deklaration von Tokio über die künftigen GATT -Verhandlungen ist dieser Grundsatz aner
kannt. Sie spricht von besonderen und günstigeren Bedingungen der EntwicklungslClnder für den 
Marktzugang in den IndustrielCindern. Darüber hinaus werden noch zusätzliche Vergünstigungen 
für die am wenigsten en.twickelten LCinder vorgesehen. 

Auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften sieht in ihren Vorschlägen zur Vorberei
tung der Verhandlungen mit den AASM und den LCindern des Protokolls Nr. 22 zum Beitrittsver
trag, die gegenwClrtig in den Gremien des Ministerrats diskutiert werden, den Verzicht auf Ge
genseitigkeit vor. Deutscherseits wird dieser Grundsatz befürwortet. Schwierigkeiten werden von 
Frankreich erwartet. Mögl icherweise ist dies aber eine taktische Position. 

2.2 Zoll präferenzen für verarbeitete Agrarerzeugnisse 

Die erste praktische Anwendung des Verzichts von Gegenleistungen besteht im Rahmen der All
gemeinen Zollpräferenzen. Auf Grund der Resolution Nr. 21 der 2. Welthandelskonferenz in 
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New Delhi 1968 haben die Europäischen Gemeinschaften seit dem 1.7.1971, gefolgt von den 
meisten Industriestaaten außer USA und Kanada, ein Allgemeines Zoll präferenzsystem gegenUber 
den Entwicklungsländern eingefuhrt. Dieses System gilt weltweit gegenUber 91 dieser Länder. 
Hier wurde eine Ausnahme von der GATT-Regel der MeistbegUnstigung gemacht. Vorzugszölle 
der Industrieländer gegenUber den Entwicklungsländern sollen helfen, die Wettbewerbsposition 
der Entwicklungsländer zu verbessern und ihre Exporterlöse zu vermehren. 

In dieses Allgemeine Zollpräferenzsystem sind die landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnisse 
nur fallweise einbezogen. Das bisherige Angebot der Gemeinschaft an Zoll präferenzen bei land
wirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen ist recht bescheiden. Es umfaßt gegenwärtig nur etwa 
10 % des Handelsvolumens an landwirtschaftlichen Verarbeitungswaren. 

Es gehen daher die Bestrebungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaften dahin, ab 1. Januar 
1974 die Zoll präferenzen fUr landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse beträchtlich zu erwei
tern. 

FUr die Europäischen Gemeinschaften bestehen hier jedoch große Schwierigkeiten. Sie mUssen ge
wisse RUcksichten auf die Interessen der eigenen Landwirtschaft bei konkurrierenden Erzeugnissen 
nehmen, insbesondere bei Obst und GemUse und ZitrusfrUchten. Hier sind besonders die Wider
stände Italiens zu uberwinden. Sodann stehen die vielfachen Bindungen der Europäischen Gemein
schaften aufgrund bestehender Assoziationsverträge mit einer Reihe von Entwicklungsländern der 
Ausdehnung der Allgemeinen Zollpräferenzen entgegen. Diejenigen Entwicklungsländer, die be
sonders regionale Präferenzen gegenUber den Europäischen Gemeinschaften genießen, achten 
sehr darauf, daß sie diese besonderen Wettbewerbsvorteile nicht durch weltweit zu gewährende 
Zol I präferenzen verlieren. Hier stellt sich deutlich das Problem der Konkurrenz der Entwicklungs
länder untereinander um Vorteile auf den Märkten der Europäischen Gemeinschaften. Bei Minde
rung solcher Vorteile verlangen die betroffenen Länder häufig Kompensationen. 

Die Diskussion innerhalb der Europäischen Gemeinschaften uber die von der Kommission vorge
schlagene Ausdehnung der Allgemeinen Zoll präferenzen fUr landwirtschaftl iche Erzeugnisse ist 
noch nicht abgeschlossen. Wir hoffen jedoch auf eine beachtliche Ausdehnung einmal durch Er
höhung der Zollkonzessionen bei den bereits diesem System unterliegenden Erzeugnissen sowie be
sonders durch Einbeziehung weiterer landwirtschaftlicher Verarbeitungserzeugnisse. 

2.3 Konkurrierende Agrorerzeugnisse des Mittelmeerraumes 

Die Europäischen Gemeinschaften haben aus allgemein-politischen und wirtschaftlichen GrUnden 
ein großes Interesse an einer positiven Entwicklung in den ihr nicht angehörenden Anrainer-Staaten 
des Mittelmeers. Sie suchen daher zu den Mittelmeerländern besonders enge wirtschaftliche Bezie
hungen. Die schwierigsten Fragen, die hieroei auftreten, betreffen den Agrarsektor, weil diese 
Länder in beträchtl ichem Umfang Agrarerzeugnisse in die europäischen Länder exportieren. Es han
delt sich im wesentlichen um ZitrusfrUchte, Obst und GemUse sowie deren Veraroeitungserzeug
nisse, Wein sowie Fisch und Fischerzeugnisse. 

Innerhalb der Gemeinschaft stoßen die genannten Produkte auf die Konkurrenz der in Italien und 
Frankreich produzierten Waren. In langen internen Verhandlungen haben daher die Europäischen 
Gemeinschaften einen Kompromiß zwischen den italienisch/fronzösischen Forderungen zum Schutz 
ihrer Erzeuger und den Erfordernissen eines mögl ichst hohen Imports von Agrarerzeugnissen aus den 
Mittelmeerländern gefunden. Die Europäischen Gemeinschaften haben den Mittelmeerländern vor 
einigen Monaten ein Verhandlungsangebot unterbreitet, das erhebliche Zollsenkungen bei wichti
gen Erzeugnissen, vor allem bei ZitrusfrUchten, vorsieht. Ital ien erhäl t als Ausgleich fUr die Ver
minderung seiner Präferenzen eine Erhöhung der Vermarktungsprämie fUr die in die Mitgliedstaaten 
der EG gel ieferten Orangen. 
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Den Mittelmeerländern ist dieses Angebot nicht ausreichend. Sie versuchen daher in den Verhand
lungen eine Verbesserung zu erreichen. Erst in der Schlußphase der Verhandlungen durfte es hier
uber zu einer Entscheidung kommen. Deutscherseits wUrden wir eine Ausdehnung des Angebots 
begrußen. 

2.4 Stabilisierung der Exporterlöse bei Rohstoffen 

Abgesehen von Zucker und Tabak bestehen bei tropischen Erzeugnissen und Rohstoffen keine grö
ßeren Konkurrenzverhöltnisse zwischen den Entwicklungslöndern und den europöischen Gebieten. 
Diese Produkte werden in Europa nicht oder kaum erzeugt, aber benötigt. Daher sind Zölle und 
Abschöpfungen entweder Null oder sehr niedrig. 

Das Hauptproblem in diesem Marktbereich sind die starken Preisschwankungen. Dies hat unmittel
bare RUckwirkungen auf die Exporterlöse der betreffenden Entwicklungsländer mit allen Folgen fUr 
deren wirtschaftliche und soziale Entwicklungsprogramme. 

Diese Tatsache ist seit vielen Jahren der wichtigste Antrieb fUr den Abschluß von internationalen 
Rohstoffabkommen. Vermeidung großer Preisausschläge sowie bessere MarktUbersicht auf den Roh
stoffmärkten sind wesentliche Ziele dieser Abkommen. Auch in der Orientierung der Europäischen 
Gemeinschaften fUr die GATT -Verhandlungen ist der Abschluß von Rohstoffabkommen bei geeig
neten Erzeugn issen vorgesehen. 

Die Frage nach dem Erfolg dieser Abkommen wird von uns zurUckhaltend beantwortet. Die Erfah
rung zeigt, daß Rohstoffabkommen befriedigend arbeiten, wenn die Preise auf den Weltmörkten 
relativ stabil sind. FUr diesen Fall aber brauchen wir keine Abkommen. Bei großen Schwankungen, 
insbesondere bei stark fallenden Preisen, d.h. bei großem Angebotsdruck, halten sich einzelne 
Exportlönder nicht an ihre Verpflichtungen. Dies fuhrt dann zu zeitweiser Funktionsunföhigkeit 
einzelner Abkommen. Es sind GrUnde allgemein-politischer Art, die deutscherseits die Teilnahme 
an diesen Abkommen nahelegen. 

Seit einiger Zeit ist eine neue Art der Erlösstabilisierung in der Diskussion. Die Argumentation 
der Entwicklungsländer geht dahin, daß zu wenig Rohstoffabkommen existieren und daß die Vor
teile dieser Abkommen fUr die Entwicklungsländer zu gering ausfallen. Sie fordern daher seit 
löngerem eine stärkere Sicherung der Devisenerlöse aus Rohstoffexporten zur Gewöhrleistung eines 
stetigen Entwicklungsprozesses. 

Besonders nachdrUck I ich wird dies von den AASM und den im Protokoll Nr. 22 zum Beitrittsver
trag genannten Ländern des Commonwealth in den Verhandlungen mit den Europäischen Gemein
schaften verlangt. 

Um diesem Verlangen der Entwicklungsli:lnder entgegenzukommen, hat die Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften dem Ministerrat einen Vorschlag unterbreitet, der eine Stabilisierung 
der Exporterlöse durch Ausgleichszahlungen bei Kaffee, Kakao, ErdnUssen, Erdnußöl , Baumwolle, 
Bananen, Zucker und Kupfer vorsieht. Die kalkulatorische Basis des Stabil isierupgsvorschlages 
bildet eine Referenzsumme fUr jedes Land. Diese errechnet sich aus den durchschnittl ichen Wel t
marktpreisen des jeweiligen Erzeugnisses in den zurUckliegenden 5 Jahren und den in die Gemein
schaft exportierten Mengen pro Jahr. Fällt die tatsi:lchliche Erlössumme bei Einfuhren in die Ge
meinschaft unter diese Referenzsumme, so entsteht fUr das betreffende Lieferland automatisch ein 
Anspruch auf Ausgleich in Höhe der Differenz. Dieser kann in Form von Krediten oder Beihilfen 
befriedigt werden. 

Über diesen Vorschlag der Kommission gibt es große Meinungsverschiedenheiten. Man muß sich 
fragen, ob der Vorschlag im langfristigen Interesse der betroffenen Entwicklungsländer selbst liegt. 
Seine Anwendung wUrde dazu fUhren, daß bestimmte Länder bevorzugt, andere diskriminiert wer
den. Er begUnstigt eine Spaltung der Rohstoffmärkte. Es besteht die Gefahr der kUnstlichen Auf-
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blähung der Produktion uber die Marktnachfrage hinaus und damit der Ruf nach immer stärkeren 
marktordnungsmäßigen Regelungen mit unUbersehbaren finanziellen Folgen. Außerdem fragt es 
sich, ob der Warenkatalog richtig gewCihlt ist, zumal es fUr einige Produkte bereits Rohstoffab
kommen gibt (Kakao, Kaffee, Baumwolle) oder Sonderregelungen zweckmäßiger wären (z.B. 
Zucker, Bananen). 

Sicher ist jedoch, daß eine Lösung dieser Fragen gefunden werden muß. Die Entwicklungsländer 
werden hierauf nicht verzichten, nachdem der Vorschlag einmal in der Welt ist. Es sollten Lö
sungen gefunden werden, die wettbewerbspolitisch neutraler bleiben und eine Spaltung der Roh
stoffmCirkte vermeiden. Außerdem mUßte auf jede Automatik bei einzelnen Waren verzichtet wer
den. Es sollte vielmehr von der wirtschaftlichen Gesamtsituation des Landes ausgegangen werden. 
Globale Strukturbeihilfen in besonders benachteil igten Entwicklungsländern wären bei starken 
Erlösminderungen aus Rohstoffverkäufen auf lange Sicht auch im Interesse der betroffenen LCinder 
wirksamer. 

2.5 Interessenkonflikt bei Zucker 

Zucker ist das Erzeugnis, bei dem die Interessen der Erzeuger und der Zuckerwirtschaft innerhalb 
der Gemeinschaft mit den Exporterfordernissen einer Reihe von EntwicklungslCindern am meisten 
in Konfl ikt geraten. Die Zuckererzeugung innerhalb der erweiterten Europäischen Gemeinschaf
ten deckt in etwa den Verbrauch. Andererseits ist eine Reihe von Entwicklungsländern auf den 
Export von Zucker angewiesen. 

Im gegenwCirtigen Zeitpunkt wird im Rahmen der Vereinten Nationen uber die Neufassung des 
Internationalen Zuckerabkommens beraten. In den Verhandlungen der Europäischen Gemeinschaf
ten mit den AASM und den im Protokoll Nr. 22 des Beitrittsvertrages genannten Ländern des Com
monwealth mUssen die im Beitrittsvertrag hinsichtl ich Zucker ubernommenen Verpfl ichtungen kon
kretisiert werden. Sodann gilt die jetzige EWG-Zucker-Marktordnung nur noch bis Ende des 
Wirtschaftsjahres 1974/75. Auf Grund dieser Situation ergibt sich fUr die Europäischen Gemein
schaften die Notwendigkeit, ihre interne Zuckerpolitik neu zu bestimmen und dabei zu entschei
den, welche Politik sie bei Zucker gegenUber den Entwicklungsländern eingehen wollen. Die Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften hat hierzu dem Ministerrat einen Vorschlag unterbreitet, 
der u.a. folgendes vorsieht: 

Begrenzung der internen Produktion auf eine Menge, die etwa 600 000 t unterhalb des Ver
brauchs in der erweiterten Gemeinschaft liegt 
Übernahme von 1,4 Mill. t Zucker aus den AASM und den im Protokoll Nr. 22 zum Beitritts
vertrag genannten Commonwealth-Ländern zu angemessenen Abnahmepreisen 
Beteiligung am Internationalen Zuckerabkommen als Netto-Importeur (d.h. bei einer Einfuhr 
der genannten 1,4 Mill. teine Ausfuhrquote von 800 000 t). 

Über diesen Vorschlag wird gegenwärtig im EG-Ministerrat verhandelt. Es ist nicht zu erwarten, 
daß dieser Vorschlag in der vorliegenden Form angenommen wird. Eine Reihe von Delegationen 
hat sich bereits negativ zum wesentlichen Inhalt des Vorschlages ausgesprochen. 

Die größte Schwierigkeit liegt in der Ungewißheit uber die kUnftige Entwicklung der Versorgungs
lag.e bei Zucker in der Welt. Die letzten drei Jahre haben gezeigt, daß die Zunahme der Erzeu
gung in den Entwicklungsländern nicht in dem Umfang erfolgte, wie es erwartet worden ist. Ab
gesehen von ordnungspolitischen Bedenken, die gegen ein absolutes Produktionsverbot in der Ge
meinschaft uber eine bestimmte Grenze hinaus bestehen, wäre der Kommissionsvorschlag nur dann 
vertretbar, wenn in den nCichsten Jahren seitens der EntwicklungslCinder in ausreichendem Maße 
Zucker angeboten werden könnte. Dies kann niemand mit Sicherheit vorhersagen. Aus diesem 
Grund verlangt besonders Frankreich, gefolgt von Belgien und Irland, eine beträchtliche Auswei
tung der internen Produktionsquoten und lehnt einen Beitritt zum Zuckerabkommen unter den von 
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der Kommission vorgeschlagenen Bedingungen ab. Die Bundesregierung befUrwortet mit RUcksicht 
auf die EntwicklungslCinder einen Beitritt der furopCiischen Gemeinschaften als Nettoimporteur, 
ohne daß heute schon etwas uber die Höhe der Quote gesagt werden könnte. Welchen politischen 
Kompromiß der Ministerrat hinsichtlich Quoten und Beitritt zum Internationalen Zuckerabkommen 
finden wird, ist im gegenwCirtigen Zeitpunkt nicht absehbar. 

Dagegen ICißt sich absehen, daß die EuropCiischen Gemeinschaften 1,4 Mill. t Zucker aus den 
AASM und den im Protokoll Nr. 22 des Beitrittsvertrages genannten Commonwealth-LCindern zu 
garantierten Preisen abnehmen werden. Da gerade fUr eine Reihe dieser LCinder Zucker das tra
gende Exportprodukt darstellt, wird hiermit ein beachtlicher Beitrag zur Förderung der Entwick
lung dieser LCinder geleistet. 

Charakteristisch fUr unsere Außenhandelsbeziehungen zu den EntwicklungslCindern auf dem Agrar
sektor ist das BemUhen um eine Synthese zwischen der fUr den Bestand des gemeinsamen Agrarmark
tes notwendigen GemeinschaftsprCiferenz und den Exportbedurfnissen der EntwicklungslCinder. Es 
besteht die berechtigte Hoffnung, daß im Rahmen der verschiedenen parallel laufenden Verhand
lungen auch in Zukunft Kompromißlösungen gefunden werden, die diesem Ziel entsprechen. 

Die zUgige Kaufkraftentwicklung in der Gemeinschaft hat den EntwicklungslCindern die Möglich
keit eröffnet, ihre Agrareinfuhren betrCichtlich zu steigern. Eine harmonische Wirtschaftsentwick
lung innerhalb der Gemeinschaft trCigt daher neben der besonderen Gestaltung der Handelsbezie
hungen zu den EntwicklungslCindern in bedeutendem Maße dazu bei, die wirtschaftliche Entwick
lung in diesen LCindern zu verbessern. 
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